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STADT MÜNSTER 

- 6. FEB. 2025 
Amt für Bürger- u. Ratsservice 

Bezirksverwaltung West 

A-W 0032/2024 Erneuerung der Sitzbank an der Flamenstraße vor der Grundschulturn­ 
halle in Nienberge, Antrag der CDU-Fraktion vom 03.08.2024 

Ich bitte die Mitglieder der Bezirksvertretung Münster-West in ihrer nächsten Sitzung wie 
folgt zu informieren: 

Mit dem Antrag wird die Verwaltung aufgefordert zu prüfen, ob die völlig kaputte und mit Al­ 
gen übersäte Bank an der Flamenstraße vor der Grundschulturnhalle in Nienberge im Zuge 
des Beginns der Erweiterungsbaumaßnahmen an der Grundschule (Herbst 2024) entsorgt 
und durch eine neue Bank ersetzt werden kann. 

Die o.g. Bank wird seitens des Amtes für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit zeitnah 
entfernt. Gemäß vertraglicher Vereinbarung mit dem Spender wird nach Rückbau der Bank 
seitens des Stadt kein Ersatz aufgestellt. 

Im Zuge der Erweiterung und neu Gestaltung der Grundschule in Nienberge entstehen neue 
Sitzangebote auf dem Schulhof, die auch außerhalb der Schulzeiten von der Öffentlichkeit 
genutzt werden können. Die Finanzmittel für die Erweiterungsmaßnahme der Grundschule 
sind entsprechend zweckgebunden und können ausschließlich für Maßnahmen im Zusam­ 
menhang der Schulerweiterung verwendet werden. 

Mit der öffentlichen Berichtsvorlage V0253/2024 „Finanzstabilität als Voraussetzung für eine 
· zukunftsfähige Stadt" hat die Verwaltung am 24.04.2024 den Rat die Notwendigkeit und den 
Prozess zur Stabilisierung der städtischen Finanzen informiert. Hier wird insbesondere auf 
notwendige Einsparmaßnahmen im konsumtiven Haushaltsbereich hingewiesen, die der 
Wiederherstellung der nachhaltigen städtischen Finanzstabilität dienen. Dies betrifft in Bezug 
auf Grün-, Spiel- und Sportanlagen vor allem die jährlich wiederkehrenden. Kosten und Per­ 
sonalressourcen für Pflege und Unterhaltungsmaßnahmen. In diesem Zuge wurden bereits 
die Finanzmittel für die Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen im Rahmen 
der Aufstellung des Haushaltsplan 2025 derStadt Münster erheblich gekürzt, was auch Aus­ 
wirkungen auf die Umsetzung anscheinend kleinerer Maßnahmen, wie das Aufstellen zu­ 
sätzlicher Bänke hat. Daher ist es derzeit nicht möglich zusätzliche Bankstandorte zu errich- 
ten. · 

Werden seitens der Bezirksvertretung andere Bankstandorte benannt, die nicht mehr benö­ 
tigt werden, ist eine Verlagerung möglich. 

Im Auftrag 

gez. 
Driesch 


